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Stärkere Verbraucherrechte durch Änderungen im Telekommunikationsgesetz

Das Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen (TKG) wurde von Bundestag
und Bundesrat verabschiedet. Mit der Gesetzesnovelle werden die Bedingungen für den Aus- und
Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen verbessert und die Bestimmungen zum Daten- und Ver-
braucherschutz modernisiert. Die Gesetzesänderung trat Anfang März 2012 in Kraft.

Neben dem Breitbandausbau bildet der Verbraucherschutz einen weiteren wichtigen Baustein der
TKG-Novelle. Die beschlossenen Maßnahmen im Einzelnen sind:

 Kostenpflichtige Warteschleifen dürfen bei Sonderrufnummern nicht mehr eingesetzt wer-
den.

 Die Bezahlfunktion von Handys sowie der Zugang zu Mehrwertdiensterufnummern kann ge-
sperrt werden. Damit wird verhindert, dass den Verbrauchern über die Telefonrechnung ge-
gen ihren Willen Geldbeträge abgebucht werden.

 Beim Anbieterwechsel dürfen Versorgungsunterbrechungen maximal einen Kalendertag an-
dauern.

 Mobilfunkkunden haben künftig das Recht, dass ihre Mobilfunkrufnummer unabhängig von
der Vertragslaufzeit mit dem bisherigen Anbieter auf einen neuen Anbieter übertragen wird.

 Bei der Auswahl eines alternativen Netzbetreibers (sogenanntes Call by Call) muss künftig
der aktuelle Preis vor Gesprächsbeginn angesagt werden.

 Bei den Datenschutzbestimmungen im Telekommunikationsrecht werden zusätzliche Infor-
mations- und Transparenzverpflichtungen mit dem Ziel eingeführt, sensible Daten besser zu
schützen und damit die Rechtsposition des Verbrauchers zu stärken. Hierzu gehört u. a. die
Verpflichtung, bei jeder Ortung des Mobilfunkendgerätes dem Nutzer anzuzeigen, dass er
geortet wird.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie www.bmwi.de.

Gesetz gegen Abofallen im Internet

Der Bundestag hat in seiner Plenumssitzung am 2.3.2012 beschlossen, dass in Zukunft bei jedem
Bestellvorgang eine Schaltfläche mit einem klaren Hinweis auf die Kosten einer Bestellung einge-
blendet werden muss.

Der letzte Klick für eine Internetbestellung muss dann unmissverständlich und gut lesbar auf die
Zahlungspflicht hinweisen. Außerdem müssen dem Verbraucher unmittelbar vor dem Vertrags-
schluss alle wesentlichen Vertragsinformationen klar und verständlich vor Augen geführt werden.
Versteckte Hinweise an einer anderen Stelle des Internetauftritts reichen nicht. Erfüllt der Unterneh-
mer die neuen Pflichten nicht, kommt kein Vertrag zustande. Der Verbraucher muss dann nicht zah-
len. Dies gilt immer, wenn Waren oder Dienstleistungen online bestellt werden, ob mit dem heimi-
schen Computer, Smartphone oder Tablet-PC.
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Ferner soll mit dem neuen Gesetz auch das Widerspruchsrecht der Verbraucher gestärkt werden.
Fühlt sich demnach ein Kunde betrogen und verweigert daher die Zahlung, muss künftig der Anbie-
ter nachweisen, dass der Kunde per Web die Zahlungsbereitschaft ausdrücklich erklärt hat.

Das Gesetz wird nun dem Bundesrat zugeleitet und voraussichtlich im Sommer 2012 in Kraft treten.

Neues Verbraucherinformationsgesetz voraussichtlich zum 1.9.2012

Der Weg für das neue Verbraucherinformationsgesetz (VIG) ist frei. Der Bundesrat hat sich am
10.2.2012 gegen eine Beratung des Gesetzes im Vermittlungsausschuss ausgesprochen und damit
die Gesetzesnovelle gebilligt. Damit sich die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder auf
die neue Rechtslage vorbereiten können, treten die Änderungen sechs Monate nach der Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt - also voraussichtlich am 1.9.2012 - in Kraft.

Das neue Gesetz beinhaltet u. a., dass Verbraucher künftig nicht nur Informationen erhalten über
Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenstände, sondern auch zu anderen Verbraucherproduk-
ten wie zum Beispiel Haushaltsgeräten, Möbeln und Heimwerkerartikeln. Durch die neue verbrau-
cherfreundliche Gebührenregelung sind sämtliche Verbraucheranfragen an Behörden bis zu einem
Verwaltungsaufwand von 250 € kostenfrei. Liegt ein Rechtsverstoß bei einem Unternehmen vor,
sind die Anfragen sogar bis zu einem Betrag von 1.000 € gratis.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) www. bmelv.bund.de - Verbraucherschutz & Infor-
mationsrechte.
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